
140 Gesetzblatt Teil II Nr. 14 — Ausgabetag: 17. Juli 1958

(3) Die zentralgeleiteten, bezirksgeleiteten und ört
lichen volkseigenen Betriebe haben unmittelbar nach 
Eingang der vorläufigen Bestätigung der Pläne ihre 
Finanzplanteile Einnahmen, Ausgaben und Haushalts
beziehungen und ihre veränderten Richtsatzpläne oder 
die diesen Vordrucken entsprechenden Planteile an den 
zuständigen Rat des Kreises, Abteilung Finanzen, ein
zureichen. Diese Regelung gilt nicht für

a) die Betriebe des Ministeriums für Post- und Fern
meldewesen,

b) die Deutsche Reichsbahn einschließlich Hauptver
waltung Reichsbahnausbesserungswerke und die 
Baubetriebe der Deutschen Reichsbahn,

c) die Betriebe der Hauptverwaltung Schiffahrt,

d) die zentralgeleiteten Geld- und Kreditinstitute,
e) die Betriebe des Außen- und innerdeutschen 

Handels,
f) die zentralgeleiteten Dienstleistungsbetriebe,

g) die volkseigenen Erfassungs- und Aufkaufbetriebe,

h) die Betriebe der WB Flugzeugbau,
i) sämtliche Großhandelskontore des Ministeriums 

für Handel und Versorgung.

§ 9
Finanzierung der Betriebe

(1) Die Finanzierung der Betriebe durch die Räte der 
Kreise, Abteilung Finanzen, bzw. durch die den Be
trieben übergeordneten Organe und durch die Kredit
institute ha’ auf der Basis der vorläufig bestätigten 
neuen Finanzpläne bzw. der bisherigen Finanzpläne 
und der vorläufig bestätigten Ergänzungen zu erfolgen.

(2) Die Räte der Kreise, Abteilung Finanzen, bzw. die 
den Betrieben übergeordneten Organe und die Kredit
institute haben zu sichern, daß die Finanzierung nur 
auf der Grundlage der für 1958 bestätigten materiellen 
Kennziffern (Produktion, Material, Arbeitskräfte) unter 
Berücksichtigung der im § 2 der Anordnung Nr. 1 vom 
26. Juni 1958 genannten Maßnahmen erfolgt. Änderun
gen materieller Kennziffern, die sich gemäß § 2 Abs. 3 
Buchst, e der Anordnung Nr. 1 vom 26. Juni 1958 er
geben, sind zu berücksichtigen. Zu- und Abführungen 
von Umlaufmitteln bzw. die Kreditierung der Bestände 
dürfen nur auf der Grundlage solcher Richtsatzpläne 
bzw. Warenfinanzierungspläne erfolgen, die keine 
höheren Richttage der einzelnen Positionen gegenüber 
dem ursprünglich bestätigten Plan enthalten.

(3) Nach der endgültigen Bestätigung der Ergänzun
gen bzw. der neuen Finanzpläne durch die den Betrie
ben übergeordneten Organe ist den zuständigen Kredit
instituten die Bestätigung der Ergänzungen bzw. des 
neuen Finanzplanes nachzuweisen oder es sind die 
durch die Bestätigung eingetretenen Änderungen vor
zulegen. Den zuständigen Räten der Kreise, Abteilung 
Finanzen, ist eine Bestätigung des neuen Finanzplanes 
bzw. die bestätigte Ergänzung zu übergeben. 4

(4) Sofern sich durch die Bestätigung Änderungen er
geben, sind die notwendigen Verrechnungen, Erstattun
gen usw., die sich auf Grund der bisherigen Finan
zierung notwendig machen, unverzüglich nach der Be
stätigung vorzunehmen.

(5) Die WB und zentralgeleiteten Handelskontore 
haben einen Plan der Finanzierung aufzustellen, aus 
dem ersichtlich ist, bei welchem Rat des Kreises, Ab
teilung Finanzen, ihre Betriebe die Haushalrsbeziehun- 
gen abwickeln. Zu diesem Zweck stellen die WB und 
zentralgeleiteten Handelskontore auf der Grundlage der 
Ergänzungen bzw. neuen Finanzpläne die Abführun
gen bzw. Zuführungen der Betriebe an bzw. vom 
Staatshaushalt, getrennt nach Bezirken, zusammen. 
Dabei ist immer vom Sitz des Betriebes auszugehen. 
Die WB und zentralgeleiteten Handelskontore haben 
bis zum 15. August 1958 den Finanzierungsplan an das 
Ministerium der Finanzen einzureichen. Gleichzeitig ist 
den Räten der Bezirke, Abteilung Finanzen, der ihren 
Bezirk betreffende Teil zu übergeben. Dem Ministerium 
der Finanzen und den zuständigen Räten der Bezirke, 
Abteilung Finanzen, sind die mit der Bestätigung ein
getretenen Veränderungen unverzüglich mitzuteilen.

§ 10
Bestätigung der Pläne

(1) Die endgültige Bestätigung der Ergänzungen bzw. 
der neuen Finanzpläne der Organe der staatlichen Ver
waltung einschließlich WB und Handelskontore hat 
durch die Staatliche Plankommission bzw. durch das 
Ministerium der Finanzen innerhalb von 14 Tagen nach 
der Beschlußfassung durch die Volkskammer über den 
veränderten Staatshaushaltsplan für das Jahr 1958 zu 
erfolgen.

(2) Die Organe der staatlichen Verwaltung einschließ
lich WB und Handelskontore bestätigen unmittelbar 
darauf die Finanzpläne bzw. die Ergänzungen ihrer 
Betriebe endgültig.

§ 11
Grundsätze der Abrechnung

(1) Die gemäß § 10 bestätigten Ergänzungen bzw,- 
Finanzpläne sind Grundlage der Abrechnung und der 
Berechnung der Zuführungen zum Betriebsprämien
fonds sowie Kultur- und Sozialfonds.

(2) Bis zur endgültigen Bestätigung der Ergänzungen 
bzw. neuer Finanzpläne, erstmalig per 31. Juli 1958, 
rechnen die Betriebe die von ihnen eingereichten und 
vorläufig bestätigten Finanzpläne bzw. die veränderten 
Haushaltsbeziehungen ab. Die Berechnung der Zufüh
rungen zum Betriebsprämienfonds sowie zum Kultur- 
und Sozialfonds hat ebenfalls auf dieser Grundlage zu 
erfolgen.

(3) Die Betriebe und deren übergeordneten Organe 
haben in den zum 30. Juni 1958 und zum 31. Dezember 
1958 aufzustellenden Analysen bzw. bei der bezirks
geleiteten und örtlichen volkseigenen Wirtschaft in 
einer Anlage zum Finanzbericht die tatsächlichen Aus
wirkungen der im § 2 der Anordnung Nr. 1 vom 26. Juni 
1958 genannten Maßnahmen besonders einzuschätzen 
und zu erläutern. Für die örtlichen Organe entfällt der 
Nachweis dieser Veränderungen vom 30. Juni 1958.

§ 12 

Inkrafttreten

Diese Anordnung tritt am 1. Juli 1958 in Kraft.

Berlin, den 26. Juni 1958

Der Minister der Finanzen
R u m p f


